
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE Bvwg Erkenntnis 2018/6/15 W221
2163312-1

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.2018

Entscheidungsdatum

15.06.2018

Norm

AsylG 2005 §3

AsylG 2005 §3 Abs1

B-VG Art.133 Abs4

VwGVG §28 Abs2

Spruch

W221 2163312-1/6E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Daniela URBAN, LL.M. als Einzelrichterin über die

Beschwerde der XXXX, geb. XXXX, StA. Syrien, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 01.06.2017, Zl. 1088439005-151415538, nach Durchführung einer mündlichen

Verhandlung am 09.05.2018, zu Recht:

A)

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm § 3 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

Die Beschwerdeführerin stellte am XXXX den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz.

Am 23.09.2015 fand vor einem Organ des öJentlichen Sicherheitsdienstes die niederschriftliche Erstbefragung der

Beschwerdeführerin statt. Befragt, warum sie ihren Herkunftsstaat verlassen habe, antwortete die

Beschwerdeführerin, dass es in Syrien keine Sicherheit mehr gebe. Das Leben sei hart und sie wolle nicht zurückgehen.

Am 16.05.2017 wurde die Beschwerdeführerin vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl im Beisein einer

Dolmetscherin für die kurdische Sprache niederschriftlich einvernommen. Dabei erklärte sie zunächst, dass ihre bisher

getätigten niederschriftlichen Angaben der Wahrheit entsprechen würden. Sie sei Kurdin und sunnitischen Glaubens.

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vwgvg/paragraf/28
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/3


Ein Bruder und eine Schwester würden in Österreich leben. Ihre Eltern, ein weiterer Bruder und dessen Familie

würden sich in Syrien beLnden. Die Beschwerdeführerin habe in Damaskus gelebt und in einer Sockenfabrik

gearbeitet. Dort habe es Kämpfe zwischen den Rebellen und der syrischen Regierung gegeben. Außerdem sei sie als

Kurdin benachteiligt worden. XXXX sei die Beschwerdeführerin dann in den Ort XXXX im Gouvernement XXXX gezogen.

Mehrere Gruppierungen, unter anderem die kurdischen Milizen (YPG), seien in dem Gebiet aktiv gewesen. Aus jeder

Familie hätten sich ein bis zwei Mitglieder der YPG anschließen müssen. Dies habe auch für Frauen gegolten, wenn es

in einer Familie keine Männer gegeben habe. Die Töchter des Nachbarn der Beschwerdeführerin hätten versucht,

diese zu überreden, sich der Miliz anzuschließen. Die Beschwerdeführerin habe sich jedoch geweigert und gemeint, sie

wolle nie eine WaJe tragen. Ihre Brüder kämen für die YPG nicht infrage, da der ältere verheiratet und bereits über 30

Jahre alt und somit für die YPG unattraktiv, sowie der jüngere taubstumm sei. Weiters sei ein Cousin der

Beschwerdeführerin vor acht Monaten von der YPG rekrutiert worden. Außerdem habe es keine Arbeit mehr für ihre

Brüder gegeben und die Lage sei insgesamt sehr schlecht gewesen. Aus Angst vor einer Zwangsrekrutierung durch die

YPG habe sie Syrien zu Fuß über die Grenze zum Irak verlassen.

Mit dem oben im Spruch angeführten Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 01.06.2017,

zugestellt am 06.06.2017, wurde der Antrag der Beschwerdeführerin auf internationalen Schutz bezüglich der

Zuerkennung des Status der Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen

(Spruchpunkt I.) und ihr gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 der Status einer subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt

(Spruchpunkt II.) und der Beschwerdeführerin gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis

zum 31.05.2018 erteilt (Spruchpunkt III.).

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl traf umfassende herkunftsstaatsbezogene Feststellungen zur allgemeinen

Lage in Syrien, stellte die Identität der Beschwerdeführerin fest und begründete im angefochtenen Bescheid die

abweisende Entscheidung im Wesentlichen damit, dass die Beschwerdeführerin ihre Heimat aufgrund der schlechten

Sicherheits- und Wirtschaftslage verlassen habe. Eine Bedrohung durch die YPG aufgrund einer Zwangsrekrutierung

habe sie nicht glaubhaft machen können.

Mit Verfahrensanordnung gemäß § 63 Abs. 2 AVG vom 02.06.2017 wurde der Beschwerdeführerin gemäß § 52 Abs. 1

BFA-VG die ARGE Rechtsberatung - Diakonie und Volkshilfe als Rechtsberater für das Beschwerdeverfahren vor dem

Bundesverwaltungsgericht zur Seite gestellt.

Gegen den oben genannten Bescheid wurde fristgerecht Beschwerde erhoben. In dieser wurde im Wesentlichen

ausgeführt, dass die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer illegalen Ausreise aus Syrien und der Asylantragstellung im

Ausland Gefahr liefe, bei einer Einreise nach Syrien aufgrund einer unterstellten oppositionellen politischen Gesinnung

inhaftiert, gefoltert und Opfer von "Verschwindenlassen" zu werden.

Die gegenständliche Beschwerde und die Bezug habenden Verwaltungsakten wurden vom Bundesamt für

Fremdenwesen und Asyl vorgelegt und sind am 04.07.2017 beim Bundesverwaltungsgericht eingelangt.

Mit Schreiben vom 07.03.2018 wurden die Beschwerdeführerin und das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zu

einer mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 09.05.2018 unter gleichzeitiger Übermittlung

der aktuellen Länderberichte zur Lage in Syrien geladen.

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl teilte dem Bundesverwaltungsgericht mit Beschwerdevorlage mit, dass es

auf eine Teilnahme an der mündlichen Beschwerdeverhandlung verzichte.

Das Bundesverwaltungsgericht führte am 09.05.2018 in Anwesenheit einer Dolmetscherin für die arabische Sprache

und im Beisein des Vertreters der Beschwerdeführerin sowie ihres Bruders (W221 2163313-1) eine öJentliche

mündliche Verhandlung durch. Im Zuge der Verhandlung fand eine eingehende Befragung der Beschwerdeführerin zu

den Fluchtgründen statt und wurde ihr auch die Möglichkeit eingeräumt, zu den im Verfahren herangezogenen

Länderberichten Stellung zu nehmen. Eine entsprechende in Aussicht gestellte Stellungnahme langte jedoch bis zum

heutigen Tag nicht ein.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat über die zulässige Beschwerde erwogen:

1. Feststellungen:

Auf Grundlage des Antrages auf internationalen Schutz vom XXXX, der Einvernahmen der Beschwerdeführerin durch

die Organe des öJentlichen Sicherheitsdienstes und des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, der Beschwerde
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gegen den angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, der im Verfahren vorgelegten

Dokumente, der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 09.05.2018, der Einsichtnahme in

die bezughabenden Verwaltungsakten werden folgende Feststellungen getroJen und der Entscheidung zugrunde

gelegt:

1.1. Zur Person und zu den Fluchtgründen der Beschwerdeführerin:

Die Beschwerdeführerin trägt den im Spruch angeführten Namen, ist Staatsangehörige von Syrien und Angehörige der

kurdischen Volksgruppe. Sie bekennt sich zum muslimischen Glauben.

Die Beschwerdeführerin reiste illegal im August XXXX aus Syrien in den Irak aus, reiste illegal nach Österreich ein und

stellte am XXXX einen Antrag auf internationalen Schutz.

Vor ihrer Ausreise lebte die Beschwerdeführerin in XXXX im Gouvernement XXXX. Festgestellt wird, dass XXXX unter

Kontrolle der Kurden (YPG) steht. Ihre Eltern und ein verheirateter Bruder leben noch immer dort.

Das von der Beschwerdeführerin ins TreJen geführte Fluchtvorbringen (drohende Zwangsrekrutierung durch die

Kurden) konnte nicht festgestellt werden.

Festgestellt wird, dass es im Kurdengebiet seit 2014 für Kurden einen verpQichtenden Wehrdienst gibt. Jede Familie ist

dazu verpQichtet, ein männliches Familienmitglied im Alter von 18 bis 30 Jahren als "Freiwilligen" für einen

sechsmonatigen Wehrdienst bei der YPG aufzubieten.

Die Beschwerdeführerin lebt in Österreich als subsidiär Schutzberechtigte.

Die Beschwerdeführerin ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten.

1.2. Zur maßgeblichen Situation in Syrien:

"Sicherheitslage

Der im März 2011 begonnene Aufstand gegen das Regime ist in eine komplexe militärische Auseinandersetzung

umgeschlagen, die grundsätzlich alle Städte und Regionen betriJt. Nahezu täglich werden landesweit Tote und

Verletzte gemeldet. Die staatlichen Strukturen sind in zahlreichen Orten zerfallen und das allgemeine Gewaltrisiko ist

sehr hoch (AA 27.12.2017).

Grob gesagt stehen auf der Seite der syrischen Regierung Russland, der Iran, die libanesische Hisbollah und schiitische

Milizen, die vom Iran im Irak, in Afghanistan und im Jemen rekrutiert werden. Auf der Seite der diversen

Gruppierungen, die zur bewaJneten Opposition bzw. zu den Rebellen gehören, stehen die Türkei, die Golfstaaten, die

USA und Jordanien, wobei diese Akteure die KonQiktparteien auf unterschiedliche Arten unterstützen. Zudem sind

auch die Kurden in Nordsyrien und der sogenannte Islamische Staat (IS) am Konflikt beteiligt (BBC 7.4.2017).

Mitte September des Jahres 2016 wurde von den USA und Russland, nach monatelangen Gesprächen, eine Waffenruhe

ausgehandelt. Diese sollte ermöglichen, dass humanitäre Hilfe die Kampfgebiete erreichen kann; ausserdem sollte den

LuftangriJen des syrischen Regimes auf die Opposition Einhalt geboten werden. Die WaJenruhe sollte sieben Tage

bestehen und galt für das syrische Regime und die Rebellen, jedoch nicht für die terroristischen Gruppierungen

"Islamischer Staat" (IS) und Jabhat Fatah ash-Sham (CNN 12.9.2016). Es soll in verschiedenen Gebieten mehr als 300

Verstöße gegen die WaJenruhe gegeben haben. Nach ungefähr einer Woche wurde die WaJenruhe von der syrischen

Armee bzw. vom syrischen Regime für beendet erklärt. In dieser Zeit konnten keine humanitären Hilfslieferungen die

Kampfgebiete erreichen (Zeit 19.9.2016).

Aleppo

Nach der WaJenruhe eskalierte die Gewalt, und die Stadt Aleppo erlebte die heftigsten Bombardierungen durch das

Regime und die russische LuftwaJe seit Beginn des Bürgerkrieges, während die Armee zugleich eine BodenoJensive

startete. Die USA brachen daraufhin Anfang Oktober des Jahres 2016 die direkten Gespräche mit Russland über eine

weitere WaJenruhe in Syrien ab. Unter anderem konnten sich die beiden Länder nicht darauf einigen, welche der

syrischen Rebellengruppen als terroristisch und welche als gemäßigt einzustufen sind (Welt 3.10.2016). Ende Oktober

fand eine einseitig von Russland eingehaltene, humanitäre WaJenruhe in Aleppo statt. Anfangs sollte die WaJenruhe

acht Stunden dauern und am 20.10.2016 beginnen (Al Jazeera 18.10.2016). Sie wurde dann jedoch bis 22.10.2016

verlängert. Danach erlebte Aleppo erneut schwere Kämpfe.



Die

Vereinten Nationen hoJten während dieser Zeit Verletzte evakuieren und Hilfsgüter liefern zu können. Jedoch war

beides aufgrund fehlender Sicherheitsgarantien nicht möglich (Al Jazeera 23.10.2016; vgl. BBC News 22.10.2016). Im

Dezember 2016 nahmen syrische Regierungssoldaten nach einer von der russischen LuftwaJe unterstützten OJensive

den Osten Aleppos ein, welcher seit 2012 von bewaJneten Gruppen gehalten wurde (Standard 21.12.2016). Es fanden

Evakuierungen von Kämpfern sowie von Zivilisten statt, die jedoch durch erneute Gefechte zwischenzeitlich

unterbrochen wurden. Zugleich wurden Zivilisten aus den von Rebellen belagerten Orten Fua und Kafraja im

Nordwesten Syriens evakuiert (Standard 19.12.2016).

Nach der Eroberung Aleppos wurden große Teile der regulären Armee aus Aleppo abgezogen was zur

Verschlechterung der Sicherheitslage führte, da so den Milizen freie Hand gelassen wurde. Kriminalität von Seiten der

Milizen wurde so zum Problem für die Bevölkerung Aleppos. Im Juni 2017 unternahm die syrische Regierung den

Versuch großQächig gegen die Milizen in Aleppo vorzugehen. Vorhergehende Verhaftungswellen in Aleppo konnten die

Kriminalität von Milizen nicht unter Kontrolle bringen (IRIN 22.6.2017). Die Milizen sind unter anderem auch für eine

steigende Zahl an Entführungen und damit Lösegelderpressungen und zudem für Morde, auch durch FahrerQucht,

verantwortlich. Auch die Sicherheitskräfte beuten die Bewohner Aleppos aus militärischen und wirtschaftlichen

Gründen aus. Vor allem in Ostaleppo sind die Bewohner Opfer von Razzien, und außerdem Festnahmen von

Wehrdienstverweigerern, die dann zum Einsatz geschickt werden. Ein weiterer Faktor in Aleppo ist die Baath-Partei.

Nach der Eroberung Ost-Aleppos wurde der örtliche Zweig der Baath-Partei aufgelöst. Mittlerweile wurde dieser

mitsamt eines bewaffneten Zweiges neu gebildet (SD 24.11.2017)

[...]

Die türkischen Militäroperationen

Seit August 2016 ist die Türkei im Rahmen der "Operation Euphrates Shield" in Syrien aktiv. Die Operation wurde

gestartet, um sowohl gegen den IS als auch gegen die kurdischen Einheiten, die entlang der syrisch-türkischen Grenze

aktiv sind, vorzugehen. Seitdem haben türkische Einheiten mit verbündeten syrischen Einheiten, die hauptsächlich aus

gegenüber dem syrischen Regime oppositionell eingestellten Arabern und Turkmenen bestehen, den IS bekämpft. Es

gab jedoch auch Zusammenstöße mit kurdisch geführten Einheiten. Im März 2017 wurde Operation Euphrates Shield

für erfolgreich beendet erklärt, es wurden jedoch keine Informationen bekannt gegeben, wann oder ob die türkischen

Einheiten sich zurückziehen würden. Im Oktober 2017 gab der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine neue

Operation in der syrischen Provinz Idlib bekannt, deren Ziel es ist die Ausbreitung von kurdischen und al-Qaida-

Einheiten entlang der türkischen Grenze zu verhindern (CRS 13.10.2017 und BBC News 13.10.2017).

Der türkische Präsident Erdogan verschärfte Ende Dezember 2017 seinen Ton gegenüber dem syrischen Präsidenten.

Die Türkei forderte lange, dass Assad nicht an der Macht bleiben dürfe, konzentrierte sich aktuell aber mehr auf die

Bedrohung durch bewaJnete Islamisten und die kurdischen Kämpfer, die sie als mit der verbotenen Arbeiterpartei

Kurdistans (PKK) verbündet sieht. Trotz der DiJerenzen mit Russland und dem Iran hat die Türkei mit den beiden

Staaten an einer politischen Lösung für Syrien gearbeitet. Nun nannte Erdogan Assad einen Terroristen und sagte,

dass der Friedensprozess in Syrien nicht mit Assad an der Macht fortgesetzt werden könnte (Reuters 27.12.2017b). Im

Januar 2018 drohte der türkische Präsident mit einer Militäroperation in Afrin, einem der drei selbsternannten

autonomen Kantone unter der Kontrolle kurdischer Einheiten und deren Verbündeten. Die kurdischen und türkischen

Einheiten haben einander des gegenseitigen Beschusses beschuldigt (DS 17.1.2018; vgl. ISW 16.1.2018). Wenig später,

am 20.1.2018 begann eine OJensive der Türkei gegen die kurdisch kontrollierte Stadt Afrin. Erdogan kündigte

außerdem an, auch Manbij angreifen zu wollen (Standard 20.1.2018; vgl. Zeit 23.1.2018). Die "Operation Olivenzweig"

begann mit Artillerie- und LuftangriJen auf Stellungen der YPG in der Region Afrin, denen eine BodenoJensive folgte

(Presse 24.1.2018). Als Motiv für den türkischen Einmarsch im Grenzgebiet haben mehrere arabische Medien die lang

erklärte Absicht Ankaras herausgestrichen, eine etwa 30 Kilometer tiefe Sicherheitszone einzurichten und dort bis zu

3,5 Millionen syrische Flüchtlinge anzusiedeln (Standard 22.1.2018).
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Folter und unmenschliche Behandlung

Willkürliche Festnahmen, Misshandlungen, Folter und Verschwindenlassen durch die Einheiten der Regierung sind weit

verbreitet und systemisch in Syrien und geschehen zudem in einem Klima der StraQosigkeit (HRW 12.1.2017). Folter

wird eingesetzt, um an Informationen zu gelangen und um die Zivilbevölkerung zu bestrafen und zu terrorisieren

(UNHRC 11.8.2016). Folter und andere Misshandlungen wurden durch das syrische Regime schon seit Jahrzehnten

genutzt, um Widerstand zu unterdrücken (AI 17.8.2016). Das syrische Regime und die mit ihm verbündeten Milizen

begehen physische Misshandlungen und Folter an Oppositionellen und Zivilisten. Regierungsangestellte misshandeln

Gefangene. Vergewaltigung und sexueller Missbrauch von Frauen, Männern und auch von Minderjährigen sind weit

verbreitet und werden als Kriegstaktik eingesetzt (USDOS 3.3.2017). Manche Opfer von Folter werden festgenommen,

weil sie Aktivisten sind, oder weil sie nicht als ausreichend regimetreu wahrgenommen werden. Mitglieder oder

Verwandte von Mitgliedern bewaJneter Gruppen werden auch Opfer von Folter (UNHRC 11.8.2016). Berichten zufolge

wurden Familienmitglieder durch die Sicherheitskräfte der syrischen Regierung festgenommen, darunter auch Kinder,

um gesuchte Personen dazu zu bewegen, sich den Sicherheitskräften zu stellen (HRW 27.1.2016; vgl. AI 22.2.2017).

Menschenrechtsgruppen zufolge hat das Regime seit März 2011 zwischen 17.500 und 60.000 Männer, Frauen und

Kinder zu Tode gefoltert oder exekutiert. Die Toten werden häufig in Massengräbern begraben oder verbrannt und nur

selten ihren Verwandten überstellt (Economist 20.12.2017). Das syrische Regime stellt falsche Totenscheine aus,

offenbar mit dem Ziel, die wahre Ursache und den Ort des Todes der Gefangenen zu verschleiern (USDOS 3.3.2017).

Rebellengruppierungen begehen ebenfalls schwere Menschenrechtsverletzungen, wie Inhaftierungen, Folter,

Hinrichtungen von (als solche wahrgenommenen) Andersdenkenden und Rivalen (FH 1.2017). Manche oppositionelle

Gruppen fügen Gefangenen, von denen vermutet wird, sie wären Mitglieder von regierungstreuen Milizen, schweren

körperlichen und psychischen Schmerz zu, um Informationen oder Geständnisse zu erlangen, oder als Bestrafung oder

Zwangsmittel (USDOS 3.3.2017). Auch der IS begeht Misshandlungen, Folter, Bestrafungen von Individuen, und agiert

mit Brutalität. Der IS bestraft regelmäßig Opfer in der ÖJentlichkeit und zwingt Bewohner, inklusive Kindern,

Hinrichtungen und Amputationen mitanzusehen (USDOS 3.3.2017).
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